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MEMORIALE [VON PFARRER BERNHARD KELLER] UEBER DIE MISSSTAENDE
IN DER PFARREI WUERENLOS

Unter Abt Christoph II . [Bachmann ] sei zwischen Zürich und der

Abtei Wettingen wegen des Sigristenamtes zu Würenlos ein Ver¬

trag abgeschlossen worden . Darin werde unter anderem auch fest¬

gehalten , dass bei der Abnahme der Kirchenrechnung [von Würen¬

los ] neben dem Abt von Wettingen und dem Landvogt von Baden

auch der Prädikant von Otelfingen , ein Bauer von Boppelsen , ein

Bauer von Otelfingen und ein Neugläubiger aus Würenlos anwesend
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zu sein hätten . Da dieses Verfahren erst unter drei oder vier

Landvögten praktiziert worden sei und der Abt [Niklaus von Flüe]
der Ansicht sei , dass die "ohnötige multiplication bein den
mälern " , welche am Rechnungstag eingenommen zu werden pflegen,
das Kirchengut stark belaste , sei dieser , als [Konrad ] Branden¬
berg Landvogt gewesen , nach der Rechnungsablage nach Hause ge¬
ritten und habe einzig letztem zu einem Imbiss eingeladen . In
Würenlos selber habe niemand ausser den beiden Kirchmeiern et¬

was zu sich genommen . Darüber habe sich der Prädikant [von Otel-
fingen , Felix Tobler ] sehr erzürnt und gedroht , dies lasse er
sich nicht gefallen . Er habe denn auch seine Drohung wahr ge¬
macht und letztes und dieses Jahr die 18 Mütt Kernenzins , wel¬
che die Kirche Otelfingen als Filiale an die Kirche von Würen¬
los zu bezahlen habe , hinterhalten . Der Prädikant habe zudem
auf eine Erkanntnis Zürichs verwiesen , welche besage , dass von
dem ebengenannten Kirchengut der Schulmeister besoldet sowie
Gesangsbüchlein und dergleichen bezahlt werden müssten.
Deshalb leide nun die Kirche Würenlos infolge dieser Ausfälle
grossen Mangel an Oel und andern notwendigen Dingen.
Die Abschaffung dieser Mähler sei mehr als berechtigt , wenn man
in Betracht ziehe , dass neben den üblichen Geschenken dafür über
60 Gl . aufgewendet worden seien.
Zudem sei bei solchen Abrechnungen die Anwesenheit des Pfarrers
und des Prädikanten gar nicht nötig , genüge es doch , wenn dieser
Amtshandlung der Abt als Kollator und der Landvogt sowie die
Oberamtleute als Vertreter der VIII reg . Orte beiwohnten . Habe
aber der Prädikant irgendwelche Forderungen zu stellen , so kön¬
ne dies über den neugl . Kirchmeier , der auch an der Abrechnung
teilnehme , geschehen.
Bezüglich der kath . Feiertage , welche die Neugläubigen ebenfalls
beobachten müssten , komme es immer wieder vor , dass , verkünde
der kath . Pfarrer einen Festtag , die Neugläubigen diesen zu
"violieren " versuchten und um Dispens bitten würden . Gehe man
nicht darauf ein , eile man unverzüglich zum neugl . Landvogt,
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welcher dann "forte ad invidiam ia zuo trutz der Catholischen

Pfarheren " die Erlaubnis erteile . Solche Streitigkeiten wirkten
sowohl bei den kath . als auch den neugl . Bauern wie ein "Zundel " .
Verlange der kath . Pfarrer vom Landvogt , die Ungehorsamen zurecht
zu weisen , so gäbe dieser zur Antwort , die Katholiken würden die
neugl . Feiertage auch nicht beobachten . Sie wollten sich deshalb
nicht in diese Angelegenheit einmischen.
Da die Neugläubigen in Würenlos die Zürcher Bibel lesen würden,
brächten sie solche in die Gemeinde und verwickelten die Katho¬

liken in Religionsgespräche . So behaupteten sie , der Papst sei
der "End Crist " , die Katholiken würden Götzen anbeten und die

Apostel hätten keine Messe gelesen . Trete man auf der Kanzel
solchen Behauptungen entgegen , werde man als "unrhüewiger pfaff,
ein Landtsfridbrüchiger münch " verschrien.
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